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Liebe Leserin, liebe Unternehmerin
Lieber Leser, lieber Unternehmer
Die Analyse von Kennzahlen spielt 
eine zentrale Rolle, um betriebswirt-
schaftliche Verhältniszahlen zu bil-
den und die Finanzsituation eines 
Unternehmens zu verstehen. Der 
erste Beitrag beleuchtet die Bedeu-
tung von Risiko-Kennzahlen.

Die korrekte Verbuchung von Hand-
änderungssteuern im Kontext wirt-
schaftlicher Handänderungen ist 
ein komplexes Unterfangen, das 
Unternehmen vor vielfältige steu-
erliche Fragestellungen stellt. Der 
zweite Beitrag erklärt die Fallstricke 
und rechtlichen Grundlagen, die bei 
der Verbuchung dieser Steuern auf-
treten können.

Angesichts der Digitalisierung und 
der Informationsflut stellt sich die 
Frage, welche Informationen für das 
Management tatsächlich entschei-
dungsrelevant sind und in welcher 
Form diese präsentiert werden sol-
len. Mehr dazu im dritten Beitrag. 

Die Beiträge in dieser Ausgabe bie-
ten einen umfassenden Einblick 
in die strategischen Elemente, die 
Unternehmen benötigen, um in der 
dynamischen Wirtschaftswelt er-
folgreich zu navigieren.

Carla Seffinga,  
WEKA Productmanagement  
Finanzen und Steuern

• EDITORIAL

Einleitung
Mit Kennzahlenanalysen werden Ver-

hältniszahlen betriebswirtschaftlich rele-

vanter Grössen gebildet und zueinander 

in Beziehung gesetzt, wobei die verwen-

deten Zahlen einen sachlichen Zusam-

menhang haben müssen.

Allgemein werden Kennzahlen zur Dar-

stellung und Analyse der gegenwärti-

gen oder vergangenen Finanzsituation 

eines Unternehmens auf der Basis 

von Jahresabschlussgrössen gebildet. 

Der Unternehmensleitung dient die 

Kennzahlenanalyse als Entscheidungs-

instrument, um dem obersten Ziel der 

Finanzkontrolle, der Aufrechterhaltung 

des finanziellen Gleichgewichts entge-

genzukommen.

Viele Unternehmen besitzen bereits ein 

Raster für Kennzahlen, beispielsweise 

haben sie eine Balanced Scorecard im-

plementiert. Bisher waren Risiko-Kenn-

zahlen kein Bestandteil einer Balanced 

Scorecard. Die Unternehmen sehen 

sich heutzutage aber mit einem immer 

grösser werdenden Ausmass von Ri-

siken konfrontiert. Angesichts dessen 

könnte eine Anreicherung der Balanced 

Scorecard mit Risiko-Kennzahlen infra-

ge kommen.

Interessanterweise setzen auch externe 

Revisoren Kennzahlen an, um einen 

groben Überblick über die allgemeine 

Lage des Unternehmens zu gewinnen. 

Zu Beginn der Abschlussprüfung ana-

lysieren sie im Rahmen einer kritischen 

Durchsicht die Kennzahlen aus der 

Jahresrechnung und gehen den dar-

aus resultierenden Hinweisen sorgfältig 

nach.

Kennzahlen können mit sogenannten 

Branchenkennzahlen oder im Zeitab-

lauf von mehreren Wirtschaftsjahren 

verglichen werden. Treten nun grosse 

Abweichungen zum Branchenmittel 

auf, oder verändern sich die Kennzah-

len in Schlüsselbereichen der Jahres-

abrechnung signifikant, könnte dies ein 

Hinweis auf beispielsweise Bonitäts-

schwächen und Liquiditätsprobleme 

sein. Wie bei jeder Analyse muss diesen 

Hinweisen nachgegangen und müssen 

Erklärungen für diese Abweichungen 

gesucht werden.

RISIKO-KENNZAHLEN  
IN DER UNTERNEHMENSANALYSE:

FRÜHERKENNUNG UND  
ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN
Mit Kennzahlenanalysen werden Verhältniszahlen betriebswirtschaft-
lich relevanter Grössen gebildet und zueinander in Beziehung gesetzt. 
Die Verwendung von Kennzahlen dient der Darstellung und Analyse 
der Finanzsituation eines Unternehmens. Unternehmen sehen sich 
zunehmend mit Risiken konfrontiert, was die Frage nach der Inte-
gration von Risiko-Kennzahlen in etablierte Analyseinstrumente wie 
die Balanced Scorecard aufwirft. Externe Revisoren nutzen ebenfalls 
Kennzahlen, um die Lage eines Unternehmens zu bewerten.

 • Von Prof. Dr. rer. pol. Thomas Rautenstrauch
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Sachverhalt 
Die X-AG kauft eine im Kanton FR gele-

gene Liegenschaft für CHF 10 000 000.–. 

Die Liegenschaft befindet sich als 

Hauptaktivum in der Immobiliengesell-

schaft  Y (Immo  AG). Kaufobjekt sind 

100% der Beteiligungen an der betref-

fenden Immo AG. Einige Monate später 

erhält die X-AG erwartungsgemäss eine 

Handänderungssteuerrechnung des 

zuständigen Grundbuchamts  FR über 

CHF  300 000.–. Es stellt sich die Fra-

ge, wo und wie diese Handänderungs-

steuern zu verbuchen sind. Handelt es 

sich um Gestehungskosten einer Betei-

ligung, oder besteht allenfalls doch die 

Möglichkeit, die Handänderungssteu-

ern auf die Liegenschaft in der Anla-

gebuchhaltung der erworbenen Gesell-

schaft zu buchen?

Rechtliche Grundlagen 
Ausschlaggebend für genannten Sach-

verhalt sind sicherlich das Handelsrecht 

mit seinen buchhalterischen Grundsät-

zen, das Steuergesetz des Kantons FR 

und insbesondere das freiburgische 

Handänderungssteuergesetz (HGStG 

FR).1  Ebenfalls zu beachten sind das 

Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) 

sowie das Bundesgesetz über die direk-

ten Bundessteuern (DBG).2

1 Gesetz über die Handänderungs- und Grundpfand-
rechtssteuern vom 1.5.1996 (HGStG FR).

2 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten 
Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14.  De-
zember 1990 (SR  642.14) sowie Bundesgesetz über 
die direkte Bundessteuer vom 14.  Dezember 1990 
(SR 642.11).

Wirtschaftliche Handänderung
Vorliegen einer Immobiliengesellschaft
Art.  7 HGStG FR definiert den Begriff 

der Immobiliengesellschaft. Danach 

sind dies:

 • «Gesellschaften, deren Haupttätig-

keit tatsächlich darin besteht, Grund-

stücke zu erwerben oder ein oder 

mehrere Grundstücke, die ihnen 

gehören, zu verkaufen, zu verwalten 

oder zu nutzen;

 • Gesellschaften, deren Aktiven haupt-

sächlich aus Grundstücken beste-

hen;

 • Gesellschaften, deren direkte oder 

indirekte Beteiligung an Gesellschaf-

ten nach den Buchstaben  a und b 

für sich allein oder unter Berück-

sichtigung von Grundstückseigen-

tum die hauptsächlichen Aktiven 

bildet.»

Steuerliche Gleichsetzung von 
zivilrechtlicher und wirtschaftlicher 
Handänderung
Eine zivilrechtliche Handänderung liegt 

vor, wenn ein Grundstück aufgrund 

eines Kaufvertrags, einer Schenkung 

oder einem ähnlichen Rechtsgeschäft 

seinen Eigentümer wechselt.3 Das Steu-

errecht knüpft an das Element der «Ver-

fügungsgewalt» über das Grundstück 

an, die dieselben mittels Rechtsge-

schäft auf den Erwerber zu übertragen 

vermögen.4 Von Gesetzes wegen setzt 

eine solche Übertragung jeweils einen 

3 Art. 3 HGStG.
4 Art. 12 Abs. 2 lit. a StHG.

konstitutiv wirkenden Grundbuchein-

trag voraus (Art.  656 ZGB). Bei der 

Übertragung der Beteiligungen an  einer 

Gesellschaft, die als Hauptaktivum eine 

Liegenschaft i. S. v. Art.  7 HGStG FR 

ausweist, findet kein Grundbucheintrag 

statt, weil dieses Rechtsgeschäft keiner 

öffentlichen Beurkundung bedarf. 

Vielmehr handelt es sich um einen ein-

fachen Kaufvertrag, der dem Schrift-

formerfordernis von Art.  11  f.  OR 

unterliegt. Gemäss dem kantonalen 

Handänderungsteuergesetz FR wird 

indes «der in einem oder mehreren Ge-

schäften erfolgte Erwerb der direkten 

oder indirekten Mehrheitsbeteiligung 

an einer Immobiliengesellschaft» einer 

der Handänderungssteuer unterliegen-

den Grundstücksübertragung gemäss 

Art.  3 HGStG FR gleichgestellt (Art.  4 

lit. e HGStG FR).5

5 Diese kantonale Bestimmung ist mit Bezug auf das 
Erfordernis der «Übertragung einer Mehrheitsbeteili-
gung» klarer als Art.  12 Abs.  2 lit.  d StHG, welcher 
«die Übertragung von Beteiligungsrechten des Pri-
vatvermögens des Steuerpflichtigen an Immobili-
engesellschaften» regelt. Die kantonalgesetzliche 
Bestimmung ist insofern klarer, indem sie festlegt, 
dass die Steuer auch dann erhoben wird, «wenn der 
Erwerber mit dem Erwerb eines Minderheitsanteils 
seine Mehrheitsbeteiligung erhöht». Der Erwerb einer 
Mehrheitsbeteiligung löst also die Handänderungs-
steuer ebenfalls aus, wenn der Erwerber mit diesem 
zusätzlichen Anteil über 50% der Beteiligungen inne-
hat. Leider sind die Bestimmungen insofern nicht zu 
vergleichen, da sie materiellrechtlich unterschiedliche 
Sachverhalte aufweisen. Art.  4 HGStG FR regelt die 
Handänderungssteuer, während Art. 12 StHG auf die 
Grundstückgewinnsteuer zugeschnitten ist.

KORREKTE VERBUCHUNG VON  
HANDÄNDERUNGSSTEUERN BEI  
WIRTSCHAFTLICHER HANDÄNDERUNG
Die korrekte Verbuchung von Handänderungssteuern im Kontext wirtschaftlicher Handänderungen stellt 
Unternehmen vor herausfordernde steuerliche Fragestellungen.

 • Von Dr. Alain Villard EMBA Taxation, Herausgeber SteuerPraxis Online

https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/635.1.1/versions/6362
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/635.1.1/versions/6362
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19900333/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19900329/index.html
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